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dezo Abg •. EIs e r und Genossen,· betreffend die Erlassung 

der zweiten burchfUhrungsverordnung zum Invalideneinsteflungsgesetz, ~~rd 

vom Bundesminister fUr soziale Verwaltung Mai seI wie folgt beantwortet: 

"Gemäse § 1 Abs.2 des Invalideneinetellungsgesetzes sind der Bund, die 

Länd$r, Bezirke und Gemeinden verpflichtet, auf mindestens 5 v.H, ihrer Arbei t:s<~ 

plätze, zu denen auch 419 Dienstposten der in einem öffentlich-rechtlichen 

Dienstverhältnis at9henden Beamten reohnen, Invalide zu beschäftigen. Die Be­

sohiftigungspflioht dieser D1enstgeber soll gemäss § 1 Abs.5 dieses Bundesge­

setzes bei grundsätzlioher Wahrung einer durohsohnittliohen Einstellungspflioht 

von 5.v.H. duroh Verordnung ·näher geregelt werden~ Di~'Verordnung, die der 

Zustimmung des Beirates (§ 10 Abs.2 des Invalideneinstellungsgesetzes) und 

des Bundeskanzleramtes bedarf, hat ferner fUr Bund, Länder, Bezirke und Gemein­

den die Berechnung der Pflichtzahl, die Auskunfts- und Anzeigepflioht sOWie 

die ttberwaehu~ der Einhaltung der Beschäftigungspflioht (§§ 4 Abs.4, 16 Aba,3, 

17 Abs.2 des Invalidaneinstellungagesetzes) besonders zu regelno 

Bereits mit Erlass vom· 3. Jänner 1947, Zl.IV~55.622-l5/46, hat das Bundes­

ministerium für soziale Verwaltung alle ZentDalstellen aas Bundes und alle 

j\mter der Landesregierungen (den Magistrat der Stadt Wien) darauf aufmerksam 

6'emacht, dass dia VerP'lichtung zur DUrohführung des § 1 Abs.2 des Invaliden­

\:instellungsgesetzes Wlvorgreifiioh der durch Verordnung zutreffenden näheren 

r~cgelung im Sinnades § 1 Abs.5 dieses Bundesgesetzes schon mit dem Inkraft­

tretan desselben existent geworden ist und dass daher im Durohso~ tt mindest·ens 

5 v.H~ aller Arbeitsplätze einschliesslioh der Dienstposten der pragmatiaohan 

Bea.mten mit begii,nstig'$en Invaliden zu besetzan sind. Diese Verpflichtung ist an 

eich von der Erlsssung ~e~ zweiten Durchtührungsverordnung vollkommen unabhängig, 

~a si~ eben schon durch das Gesetz selbst gegeben ist. Im Ressort das Bundes­

ministeriums für ßoziale Verwaltung werden dementsprechend dia zur Erfüllung der 

gesetzlichen Ptliohtzahl eri'ordarlichenbegiinstigten Personen t,rotz. das Aus'" 

stahens der zweiten Du:r-ohführungsverordnung besohäftigt,. ja es sind sogar me):u~ 

Invalide eingestellt, eJ,s dem Hundertsatz von 5 fo enlsprechenwürde. Ähnlioh 

liegen die Verhältnisse in anderen Verwaltungsbareiohan. 

Das Bundesminister1um fiir soziale Verwaltung hat den Entwurf einer zweiten 

Durohführungsverordnung zum Invalideneinstellungßgeset.z seit langem vorbereitete 

B3dauarlioharweise konn~e aber bisher trotz vi~lfaoher ~emühungen die nach dem 
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Oesetze erforderliche Übereinstimmung aller beteiligten Faktoren nioht erzielt 

;erden. Strittig ist die Frage, wie den Besonderheiten derjenigen Verwen­

dungen Rechnung getragen werden kann, für die volle körperliche Tauglichkett 

vorgeschrieben ist. Es ist einleuohtend, dass körperbehinderte Personen z~Bv 

1m Gendarmerie-, Sioherheitswaoh~, triminal-, Justizwach-, Zollwachdienst, 

Wachehilfsdienst und im ausübenden Verkehrsdiens~ auf Grund der bestehenden 

Vorschriften nioht verwendet werden dürfen. Hier muss eine Sonderregelung 

für die Bereohnung der Pflichtzahl als gerechtfertigt angesehen werden, wobei 

jedoch dar Grundsatz, dass der Bund als Dienstgeber im Durchschnitt 5 v.H~ 
seiner Dienstposten mit Invaliden zu besetzen hat und daher verpflichtet 

werden muss, eine Mindererfüllung der Pflichtzahl bei einzelnen Dienst­

stellen duroh eine Mehrbeschäftigung von Invaliden bei anderen Dienst-

stellen auszugleichen, gewahrt zu bleiben hätte~ Die Meinungsverschieden­

heiten, die hinsiohtlioh der Art dieser Sonderregelung zutage traten, konnten 

leider bisher nicht überwunden werden. Dies ist der Grund"warum das Bundes­

ministerium für soziale Verwaltung die in Rede stehende Durchführungsver­

ordnung nooh nicht erlassen konnte. Es wäre aber verfehlt, aus dieser Tatsache 

dan Schluss zu ziehen, dass begünstigte Personen nur deswegen nicht in den 

6f'tentliohen Dienst eingastell t werden konnten, weil die zweite Durohführungs'" 

verordnung zum InValideneinstellungsgesetz7~~~steho. ~ 
Der weitaus überwiegend~ Teil der anerkannten Kriegsbeschädigti3n, 

die :f~ die·Ausübung einer Erwerbstätigkeit überhaupt noch in Betracht komme:t:~ 

is~ in das Erwsrbs- und Wirtschaftsleben bereits eingegliedert~ Bei den 

.Arbe! tsämtern s~anden Ende Oktober 1951 ,etwas über 2~400 Invalide als arbei tt; 

suchend in Vormerkung. Das sind nur.l.5 % der rentenberechtigten Kriegsbe­

sohädigten. Unter diesen arbeitsuohendenKriegsbesohädigten befinden sich 

. viele, die wegen derArt ihrer Sohädigung,wegen des Mangels entsilrechender 

beruflicher Kenntnisse, d~r auch duroh eine berufliohe Ausbildung nicht 

bahebbar ist,oderaus persönlichen Gründen, wie z(,oE. wegen der Unmöglichkeit 

der Verpflanzung aus ihren eine Erwerbsmöglichkeit nicht bietenden Haimats­

orten, sohwer vermittelbar sind und die aus solohen Gründen auch für eine 

Unterbringung in einamöffentlichen Dienst kaum in Frage kommeno" 

................ 
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